
DEUTSCHE UNIVERSITÄT FÜR VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN SPEYER 

DIE WAHLLEITUNG 

Protokoll der konstituierenden Sitzung des Wahlvorstandes 
für die Wahl der Rektorin/des Rektors und der Prorektorin/des Prorektors  

(Amtsperiode 1. Oktober 2025 bis 30. September 2029) 

- Bekanntgabe der Wahlvorschläge gem. § 35 Abs. 3 Teil-GrundO WahlO -  
 

18. Juli 2025, Beginn: 16.01 Uhr, Ende: 16.06 Uhr 

Anwesende Mitglieder des Wahlvorstands: 
Frau Baumann-Gaden (Wahlvorstand), Frau Hipp (Wahlvorstand), Frau König (Wahlvorstand), Dr. Strohm 
(Wahlleiter). 

1. Im Auftrag des Rektors verpflichtet der Wahlleiter die anwesenden Mitglieder des Wahlvorstandes zur 
unparteiischen und gewissenhaften Erledigung ihrer Aufgaben. 

2. Der Wahlvorstand wählt Frau Hipp zur Vorsitzenden. 

3. Der Wahlleiter informiert den Wahlvorstand über die im Zusammenhang mit der Wahl bisher erfolgten 
Schritte. 

4. Er legt dem Wahlvorstand den einzigen bis zum 18. Juli 2025 (16.00 Uhr) eingegangenen Wahlvorschlag 
für das Amt der Rektorin vor: 

• „Univ.-Prof.‘in Dr. Constanze Janda“ für das Amt der Rektorin 

5. Er legt dem Wahlvorstand den einzigen bis zum 18. Juli 2025 (16.00 Uhr) eingegangenen Wahlvorschlag 
für das Amt des Prorektors vor: 

• „Univ.-Prof. Dr. Ulrich Stelkens“ für das Amt des Prorektors 

6. Der Wahlvorstand prüft, ob die jeweiligen Wahlvorschläge den Vor- und Familiennamen der jeweiligen 
Bewerberin oder des jeweiligen Bewerbers und das Amt, um das sie oder er sich jeweils bewirbt, enthalten. 
Auch wird geprüft, ob jeder Wahlvorschlag von mindestens zwei Senatsmitgliedern unterzeichnet ist und 
ob jeweils das schriftliche Einverständnis der Bewerberin oder des Bewerbers vorliegt.  

7. Der Wahlvorstand beschließt einstimmig, die beiden vorliegenden Wahlvorschläge zuzulassen. 

8. Der Wahlvorstand beauftragt die Wahlleitung, die zugelassenen Wahlvorschläge den Mitgliedern des 
Senats durch Zuleitung dieses Protokolls gem. § 35 Abs. 3 Teil-GrundO WahlO spätestens am vierten Tag 
vor der Wahl bekanntzugeben und die für die Wahl erforderlichen Unterlagen (Stimmzettel und 
Wählerverzeichnis) anzufertigen. 

Speyer, den 18. Juli 2025 

Gez. Hipp/Baumann-Gaden/König/Strohm 


